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Vertragsbedingungen
1	 Vertragsgegenstand
Der Vertrag umfasst die Gaslieferung ein-
schließlich Netznutzung sowie Messung, sog. 
„kombinierter Vertrag“, außerhalb der Grund- und  
Ersatzversorgung. Die Messung wird grundsätz-
lich durch den grundzuständigen Messstellen
betreiber durchgeführt. Während der Laufzeit 
des Vertrages ist ein Wechsel des Messstellen-
betreibers durch den Kunden ausgeschlossen.

Der Kunde ist für die Dauer dieses Vertrages 
verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebunde-
nen Gasbedarf aus den Gaslieferungen der SWE 
Energie GmbH zu decken. Ausgenommen ist  
die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur 
Nutzung regenerativer Energiequellen.

Erweiterungen und Änderungen von Kundenan-
lagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte sind der SWE Energie GmbH in 
Textform mitzuteilen. Insbesondere ist mitzu
teilen, ab wann und in welchem Umfang Erweite-
rungen und Änderungen vorgenommen werden.

Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maß-
gebend ist, ergibt sich aus der Gasart des jewei-
ligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen 
Versorgung, an das die Lieferstelle angeschlos-
sen ist. Der Brennwert HS mit der sich aus den 
Erzeugungs oder Bezugsverhältnissen erge-
benden Schwankungsbreite sowie der für die 
Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck 
des Gases ergeben sich aus den Ergänzenden 
Bedingungen des Netzbetreibers zu den allge-
meinen Netzanschlussbedingungen der Liefer-
stelle, über die der Kunde Gas entnimmt. Aus-
künfte darüber erteilt der örtliche Netzbetreiber. 

2	 Messstellenbetrieb nach Messstellen-
	 betriebsgesetz (MsbG)
2.1	 Die SWE Energie GmbH übernimmt mit  
diesem Vertrag die Abwicklung mit dem Mess-
stellenbetreiber, sodass kein weiterer Mess-
stellenvertrag durch den Kunden abgeschlossen 
werden muss. Die Regelungen des MsbG finden 
Anwendung.

2.2	 Der Messstellenbetrieb wird vom Mess-
stellenbetreiber durchgeführt und umfasst die in 
§ 3 Absatz 2 MsbG genannten Aufgaben, insbe-
sondere den Einbau, den Betrieb und die Wartung 
der Messstelle sowie eine mess- und eich-
rechtskonforme Messung und die Messwert- 
aufbereitung. 

2.3	 Für den Fall des Einbaus einer modernen 
Messeinrichtung oder eines intelligenten Mess-
systems durch den Messstellenbetreiber wäh-
rend der Vertragslaufzeit umfasst der Mess-
stellenbetrieb die gesetzlichen Standardleistun-
gen des Messstellenbetreibers für moderne 
Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme 
gemäß §§ 34 ff MsbG. Mögliche Zusatzleistungen 
des Messstellenbetreibers über die gesetz- 
lichen Standardleistungen hinaus sind nicht ent-
halten. Etwaige erbrachte Zusatzleistungen 
werden gemäß dem Preisblatt des grundzu- 
ständigen Messstellenbetreibers von der SWE 
Energie GmbH abgerechnet. Der Vertrag bleibt  
in diesem Fall in den übrigen Bestandteilen un- 
berührt.

3	 Zustandekommen des Vertrages/
	 Lieferbeginn 
3.1	 Voraussetzungen für die Gaslieferung sind:

•	 die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in 
Niederdruck,

•	 es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer 
Gasliefervertrag mit einem anderen Liefe-
ranten bestehen,

•	 die Lieferung erfolgt nicht für Kunden mit 
registrierender Leistungsmessung.

3.2	 Der Gasliefervertrag kommt zustande,  
sobald die SWE Energie GmbH dem Kunden das 
Zustandekommen des Vertrages bestätigt (Ver-
tragsschluss mit Auftragsbestätigung) und den 
verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Lieferbeginn 
ist vorrangig der vom Kunden gewünschte, falls 
dies nicht möglich sein sollte, der nächstmögli-
che Termin. Die Mindestvertragslaufzeit beginnt 
mit dem in der Auftragsbestätigung genannten 
Lieferbeginn. 

3.3	 Der Kunde erhält eine knappe, leicht ver-
ständliche und klar gekennzeichnete Zusammen-
fassung der wichtigsten Vertragsbedingungen.
 
3.4 	 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Liefer-
beginns wird rechnerisch ermittelt, sofern keine 
abgelesenen Daten vorliegen.

3.5	 Es gilt die produktspezifisch vereinbarte 
Mindestvertragslaufzeit. Der Vertrag verlängert 
sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht mit  
einer Frist von einem Monat zum Ende der  
Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. Hat 
sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlän-
gert, kann er jederzeit mit einer Frist von einem 
Monat gekündigt werden.

4	 SWE Kundenportal
Die SWE Energie GmbH stellt auf der eigenen 
Webseite www.swe-energie.de ein passwort-
geschütztes Online-Kundenportal zur Verfü-
gung. Das SWE Kundenportal verfügt u. a. über 
einen Postfachbereich, in dem Dokumente, 
Rechnungen und wichtige Mitteilungen zum  
Vertrag abgelegt sind und vom Kunden eingese-
hen, heruntergeladen und ausgedruckt werden 
können. Außerdem kann der Kunde dort seine 
Kundendaten verwalten und anpassen sowie  
die Versandart der Dokumente zwischen Post 
oder Digital im SWE Kundenportal wählen. Bei  
Digital über das Kundenportal werden dem Kun-
den die Informationen, Rechnungen und Mittei-
lungen im geschützten Kundenbereich des Kun-
den dauerhaft zur Verfügung gestellt. Ein Post- 
versand der dort bereitgestellten Mitteilungen 
und Rechnungen erfolgt dann nicht mehr. Die 
SWE Energie GmbH behält sich aber das Recht 
vor, einzelne Mitteilungen weiterhin per Post 
versenden zu dürfen. Der Kunde wird über einen 
neuen Posteingang im SWE Kundenportal per  
E-Mail informiert. Der Kunde muss sicherstellen, 
dass die hinterlegte E-Mail-Adresse stets aktuell 
und erreichbar ist. Änderungen können unmittel-
bar im SWE Kundenportal vorgenommen werden.

5 	 Preise und Preisanpassungen
5.1	 Der Gaspreis setzt sich zusammen aus  
dem Verbrauchspreis, dem Grundpreis und  
einem Zuschlag auf den Grundpreis in Abhängig-
keit der verbauten Messtechnik nach MsbG. 

Der Gaspreis enthält derzeit die Kosten für:
•	 die Gasbeschaffung und den Vertrieb,
•	 die Kosten für die Bereitstellung von Emis-

sionszertifikaten,
•	 die Netzentgelte,

•	 die Messung und den Messstellenbetrieb, 
soweit diese Kosten der SWE Energie GmbH 
in Rechnung gestellt werden,

•	 die an die Kommunen zu entrichtenden 
Konzessionsabgaben, 

•	 die Bilanzierungsumlage.

5.2	 Der Gaspreis versteht sich einschließlich 
der Energie- und zzgl. der Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei Erhö-
hungen oder Absenkungen dieser Steuersätze 
durch den Gesetzgeber ändern sich die Brutto-
preise entsprechend. 

5.3	 Werden die Beschaffung, die Verteilung 
oder die Belieferung von Gas nach Vertrags
abschluss mit zusätzlichen staatlichen Abgaben 
oder anderen hoheitlich auferlegten Belastungen 
belegt, kann die SWE Energie GmbH ihre hieraus 
entstehenden Mehrkosten an den Kunden wei-
terberechnen. Dies gilt nicht, wenn die jeweilige 
gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung 
entgegensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen 
Mehrkosten beschränkt, die nach der gesetz
lichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhält-
nis mit dem Kunden zugeordnet werden können. 
Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zu-
sätzlicher staatlicher Abgaben oder hoheitlich 
auferlegter Belastungen eine andere staatliche 
Abgabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist 
dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkosten 
gemäß Satz 1 gegenzurechnen. 

5.4	 Zur Bewahrung des Gleichgewichts von 
Gaslieferung und Gaspreis wird die SWE Energie 
GmbH den vom Kunden zu zahlenden Gaspreis der 
Entwicklung der unter Ziffer 5.1 aufgeführten und 
nach Ziffer 5.3 ggf. zusätzlich vom Gesetzgeber 
eingeführten Preisbestandteile nach billigem Er-
messen anpassen. Bei Kostensteigerungen ist die 
SWE Energie GmbH hiernach berechtigt, den 
Gaspreis entsprechend zu erhöhen, wobei Kos-
tensenkungen bei anderen Preisbestandteilen 
gegenzurechnen  sind. Kostensenkungen ver-
pflichten die SWE Energie GmbH, den Gaspreis 
entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kos-
tensenkungen nicht durch Kostensteigerungen 
bei anderen der preisbildenden Faktoren gemäß 
Ziffern 5.1 und ggf. 5.3 dieses Vertrages ganz 
oder teilweise ausgeglichen werden. Die SWE 
Energie GmbH wird bei Ausübung ihres billigen 
Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preis-
änderung so wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maß-
stäben Rechnung getragen wird als Kostenerhö-
hungen, also Kostensenkungen mindestens in 
gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen. Die SWE Energie GmbH 
nimmt mindestens alle zwölf Monate eine Über-
prüfung der Kostenentwicklungen vor.

5.5	 Änderungen des Gaspreises sind nur zum 
Monatsersten möglich. Die SWE Energie GmbH 
wird dem Kunden die Änderungen spätestens 
einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilen. In der Preisänderungs- 
mitteilung wird der Kunde auf verständliche und 
einfache Weise über Anlass, Voraussetzung und 
Umfang der Preisänderung unterrichtet. 

5.6	 Ausgenommen von vorstehender Mittei-
lungspflicht ist die unveränderte Weitergabe von 
umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastun-
gen, die sich aus einer gesetzlichen Änderung 
der geltenden Umsatzsteuer ergeben.



GP
 0

1-
20

26

5.7	 Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung in Textform gegenüber 
der SWE Energie GmbH zu kündigen. Auf dieses 
Recht wird der Kunde von der SWE Energie GmbH 
in der Preisänderungsmitteilung gesondert  
hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird die 
Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht 
wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, 
z. B. aus § 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
bleiben unberührt.

5.8	 Ausgenommen von vorstehendem Kündi-
gungsrecht sind preisliche Veränderungen  
aufgrund unveränderter Weitergabe von um-
satzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, 
die sich aus einer gesetzlichen Änderung der 
geltenden Umsatzsteuer ergeben.

5.9	 Informationen über die jeweils aktuellen 
Preise und Preisänderungen sind im Kunden- 
zentrum der SWE Energie GmbH, Magdeburger  
Allee 34, 99086 Erfurt erhältlich und können 
auch im Internet unter www.swe-energie.de 
abgerufen werden. 

6	 Energiesteuer
Gemäß § 107 Absatz 2 der Energiesteuer- 
Durchführungsverordnung (EnergieSTV) weisen  
wir auf folgendes hin: „Steuerbegünstigtes 
Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff  
verwendet werden, es sei denn, eine solche 
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz 
oder der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung zulässig. Jede andere Verwendung als 
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche  
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte  
an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

7	 Bonität
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die SWE 
Energie GmbH berechtigt, Bonitätsauskünfte 
über den Kunden durch anerkannte öffentlich 
zugängliche Auskunfteien einzuholen. Zu diesem 
Zweck übermittelt die SWE Energie GmbH den 
Namen und die Anschrift des Kunden an die  
angefragte Auskunftei. Auf Grundlage einer  
anfänglichen Bonitätsprüfung kann die SWE 
Energie GmbH bei unzureichender Bonität das 
Angebot des Kunden auf Abschluss eines Gas- 
liefervertrages ablehnen. Des Weiteren prüft  
die SWE Energie GmbH, ob Altkundenverträge  
im Bereich Energie existieren, um den Daten- 
bestand zu minimieren. 

8	 Zahlungsweise
Der Kunde kann seine Zahlungspflichten gegen-
über der SWE Energie GmbH insbesondere auf 
folgende Weise erfüllen:

•	 durch Überweisung oder
•	 durch SEPA Basislastschriftverfahren.

Überweisungen müssen auf das von der SWE 
Energie GmbH mitgeteilte Konto unter Angabe 
der Vertragskontonummer erfolgen. Maßgeblich 
für die Rechtzeitigkeit der Überweisung ist  
der Eingang des Betrages auf dem Konto der 
SWE Energie GmbH.

9	 Abschlagszahlungen
9.1	 Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, für 
den Energieverbrauch jeweils monatliche  
Abschlagszahlungen vom Kunden zu verlangen. 

Die Abschläge werden anteilig aus dem Ver-
brauch des zuletzt abgerechneten Zeitraums 
berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen.

9.2	 Ändern sich die Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlags- 
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preis-
änderung entsprechend angepasst werden.

9.3	 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu 
hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten  
Abschlagsforderung zu verrechnen. Guthaben, 
die aus einer Abschlussrechnung folgen, werden 
binnen zwei Wochen ausgezahlt. Die Auszahlung 
erfolgt mit schuldbefreiender Wirkung bei einer 
Mehrheit von Vertragspartnern (z. B. Lebens- 
gemeinschaft, Wohngemeinschaft) an einen der 
Vertragspartner.

10	 Messeinrichtung und Verbrauchs-
	 ermittlung für die Rechnung
10.1	 Das von der SWE Energie GmbH gelieferte 
Gas wird durch die Messeinrichtung nach den 
Vorschriften des MsbG festgestellt. 

10.2	 Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, zur 
Ermittlung des Verbrauchs nach § 40 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 6 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
für die Zwecke der Abrechnung

•	 die Ablesewerte oder rechtmäßig ermit-
telte Ersatzwerte zu verwenden, die sie 
vom Messstellenbetreiber oder Netzbe-
treiber erhalten hat,

•	 die Messeinrichtung selbst abzulesen oder
•	 die Ablesung der Messeinrichtung vom 

Kunden mittels eines Systems der regel-
mäßigen Selbstablesung und Übermittlung 
der Ablesewerte durch den Kunden zu  
verlangen, sofern keine Fernübermittlung 
der Verbrauchsdaten erfolgt.

Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzel-
fall widersprechen, wenn sie ihm nicht zumutbar 
ist. Die SWE Energie GmbH hat bei einem berech-
tigten Widerspruch des Kunden eine eigene  
Ablesung der Messeinrichtung vorzunehmen 
und darf hierfür kein gesondertes Entgelt ver-
langen. Bei einer Messung mit einem intelligenten 
Messsystem nach § 2 Satz 1 Nr. 7 MsbG und bei 
registrierender Lastgangmessung sind die  
Werte vom Messstellenbetreiber oder Netz- 
betreiber vorrangig zu verwenden. Die SWE 
Energie GmbH gibt in der Rechnung an, wie ein 
von ihr verwendeter Zählerstand ermittelt wurde. 

10.3	 Soweit der Kunde für einen bestimmten  
Abrechnungszeitraum trotz entsprechender 
Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt  
hat oder die SWE Energie GmbH aus anderen 
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, den  
tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann, 
dürfen die Abrechnung oder die Abrechnungs- 
information auf einer Verbrauchsschätzung be-
ruhen, die unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen 
hat. In diesem Fall wird die SWE Energie GmbH 
den geschätzten Verbrauch unter ausdrück- 

lichem und optisch besonders hervorgehobe-
nem Hinweis auf die erfolgte Verbrauchsschät-
zung und den einschlägigen Grund für deren  
Zulässigkeit sowie die der Schätzung zugrunde 
gelegten Faktoren in der Rechnung angeben und 
auf Wunsch des Kunden in Textform und unent-
geltlich erläutern. 

10.4	 Im Fall der Änderung der verbrauchs- 
abhängigen Preise erfolgt eine pauschale zeit-
anteilige Berechnung des Verbrauchs, es sei 
denn, der Kunde weist innerhalb von 14 Tagen 
nach Wirksamwerden der Änderung einen ab-
weichenden als den von der SWE Energie GmbH 
angesetzten Verbrauch nach. 
 
11	 Überprüfung der Messeinrichtung 
	 und Berechnungsfehler
11.1	 Die SWE Energie GmbH ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Kunden jederzeit eine Nach- 
prüfung der Messeinrichtung durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eich-
gesetzes beim Messstellenbetreiber zu veran-
lassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei der SWE Energie GmbH, so hat er die 
SWE Energie GmbH zugleich mit der Antragstel-
lung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung 
fallen der SWE Energie GmbH zur Last, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

11.2	 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung 
eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzah-
lung von der SWE Energie GmbH zurückzuzahlen 
oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrich-
ten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 
nicht an, so ermittelt die SWE Energie GmbH den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehler- 
freien Ablesung aus dem Durchschnitts- 
verbrauch des ihr vorhergehenden und des  
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden  
Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichti-
gen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer 
nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Mess-
einrichtung ist der vom Messstellenbetreiber 
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korri- 
gierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde 
zu legen.

11.3	 Ansprüche nach Ziffer 11.2 sind auf den  
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größe-
ren Zeitraum festgestellt werden. In diesem  
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt.

12	 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftrag-
ten des Netzbetreibers, des Messstellen- 
betreibers oder der SWE Energie GmbH Zutritt 
zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung  
der Messeinrichtung erforderlich ist. Die Be-
nachrichtigung erfolgt durch Mitteilung an den 
Kunden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtung zugänglich ist.
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13 	 Abrechnung, Abrechnungsinformationen
13.1	 Die SWE Energie GmbH wird den Gas- 
verbrauch jährlich abrechnen. Der Kunde erhält 
einmal jährlich unentgeltlich eine Abrechnung 
seines Verbrauchs in Papierform.

13.2	 Weiterhin bietet die SWE Energie GmbH 
dem Kunden eine monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung in Papier- sowie 
in elektronischer Form an. Für die Erstellung und 
Übersendung von zusätzlichen Abrechnungen in 
Papierform ist die SWE Energie GmbH berech-
tigt, Kosten geltend zu machen. Die Übersendung 
von Abrechnungen in elektronischer Form ist 
kostenfrei. 

13.3	 Der Wunsch nach einer unterjährigen  
Abrechnung ist in Textform spätestens einen 
Monat vor dem gewünschten Anfangsdatum 
mitzuteilen.

13.4	 Im Fall der Beendigung des Lieferverhält-
nisses wird die SWE Energie GmbH unentgeltlich 
eine Abschlussrechnung erstellen. 

13.5	 Auf Wunsch des Kunden werden Abrech-
nungen und Abrechnungsinformationen elektro-
nisch übermittelt. 

13.6	 Soweit sich ein Kunde, bei dem keine Fern-
übermittlung der Verbrauchsdaten erfolgt, für 
eine elektronische Übermittlung der Abrechnun-
gen entscheidet, erhält er zusätzlich alle sechs 
Monate eine unentgeltliche Abrechnungs- 
information über das SWE Kundenportal, auf 
Wunsch auch alle drei Monate.

13.7	 Kunden, bei denen eine Fernübermittlung 
der Daten erfolgt, erhalten monatlich eine unent-
geltliche elektronische Abrechnungsinformation 
über das SWE Kundenportal.
 
13.8	 Abrechnungsinformationen erfolgen auf 
Grundlage des nach § 40a EnWG ermittelten 
Verbrauchs. 

14	 Fälligkeit der Rechnung, Zahlung
14.1	 Rechnungsbeträge und Abschläge werden 
zu dem von der SWE Energie GmbH angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig.

14.2	 Einwände gegen Rechnungen und Ab-
schlagsberechnungen berechtigen den Kunden 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs- 
verweigerung nur, soweit die ernsthafte Mög-
lichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht 
oder sofern der in einer Rechnung angegebene 
Ver-brauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
doppelt so hoch ist wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum 
und der Kunde eine Nachprüfung der Mess- 
einrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk- 
tion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 BGB 
bleibt unberührt.

14.3	 Die SWE Energie GmbH wird dem Kunden 
die Rechnung spätestens sechs Wochen nach 
Beendigung des abzurechnenden Zeitraums  
und eine Abschlussrechnung spätestens sechs 
Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnis-
ses zur Verfügung stellen. Erfolgt eine Gas- 
abrechnung monatlich, beträgt die Frist für  
diese Abrechnung drei Wochen. 

14.4	 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die 
SWE Energie GmbH, wenn sie erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lässt, die dadurch entstande-
nen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnen. Die Pauschale wird die 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu  
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf  
Verlangen des Kunden wird die Berechnungs-
grundlage nachgewiesen.

14.5	 Kann eine Zahlung des Kunden aufgrund  
unvollständiger, unrichtiger oder fehlender  
Angaben der Vertragskontonummer dem  
Kundenkonto nicht zugeordnet werden, so tritt 
keine Erfüllung gemäß § 362 BGB ein. 

14.6	 Gegen Ansprüche der SWE Energie GmbH 
kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

15	 Vorauszahlung, Vorkasse
15.1	 Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, für den 
Gasverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vor-
auszahlung zu verlangen, wenn nach den Umstän-
den des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

15.2	 Umstände, die die SWE Energie GmbH dazu 
berechtigen, Vorauszahlungen zu verlangen, 
sind insbesondere:

•	 wiederholt unpünktliche oder unvollständige 
Zahlung,

•	 Unterbrechung der Belieferung wegen 
Nichterfüllung fälliger Zahlungen,

•	 negative Eintragung in ein Schuldnerver-
zeichnis.

15.3	 Vorauszahlungen sind jeweils vor Beginn 
des Verbrauchszeitraums an die SWE Energie 
GmbH zu leisten.

15.4	 Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird 
der Kunde hierüber ausdrücklich und in ver-
ständlicher Form unterrichtet. Hierbei werden 
der Beginn, die Höhe und die Gründe der Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall angegeben.

15.5	 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich  
geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt die  
SWE Energie GmbH Abschlagszahlungen, so 
wird die SWE Energie GmbH die Vorauszahlung 
nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungs-
erstellung zu verrechnen.

16	 Unterbrechung der Versorgung, 
	 fristlose Kündigung
16.1	 Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, die Be-
lieferung ohne vorherige Androhung unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde seinen  
vertraglichen Pflichten in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die  
Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch 
von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

16.2	 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-
sondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist die SWE Energie 
GmbH berechtigt, die Belieferung vier Wochen 
nach Androhung und Information über Möglich-
keiten der Vermeidung einer Versorgungsunter-
brechung unterbrechen zu lassen und den zu-
ständigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung 
der Belieferung zu beauftragen. Die SWE Energie 
GmbH kann mit der Mahnung zugleich die Unter-
brechung der Belieferung androhen.

16.3	 Die SWE Energie GmbH wird die Belieferung 
unverzüglich wiederherstellen lassen, sobald 
die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind 
und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat.

16.4	 Die SWE Energie GmbH ist in den Fällen  
Ziffer 16.1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Belieferung wiederholt 
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach Ziffer 16.2 ist die SWE Energie GmbH zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde.

16.5	 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung 
sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
werden dem Kunden nach tatsächlichem Auf-
wand, mindestens jedoch nach den im Pauschal-
preisverzeichnis veröffentlichten Pauschal- 
sätzen, in Rechnung gestellt. Der Kunde darf 
nachweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht 
oder in wesentlich niedrigerer Höhe als die  
Pauschale entstanden ist. Die Kosten der  
Wiederherstellung kann die SWE Energie GmbH 
im Voraus verlangen. 

17	 Vertragsstrafe
17.1	 Verbraucht der Kunde Gas unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung 
der Belieferung durch die SWE Energie GmbH, so 
ist die SWE Energie GmbH berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchs- 
geräte von bis zu zehn Stunden, nach dem für den 
Kunden geltenden Preis zu berechnen.

17.2	 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt 
werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache 
des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Preis 
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längs-
tens für einen Zeitraum von sechs Monaten ver-
langt werden.

17.3	 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs 
oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe in ent- 
sprechender Anwendung der Ziffern 17.1 und 17.2 
für einen geschätzten Zeitraum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

18	 Haftung
18.1	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten können, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließ- 
lich des Netzanschlusses und einschließlich  
des Messstellenbetriebes handelt, Ansprüche  
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wegen Versorgungsstörungen gegen den Netz-
betreiber bzw. Messstellenbetreiber geltend 
gemacht werden. Nähere Angaben zum Netz- 
betreiber und zum Messstellenbetreiber erhält 
der Kunde mit der Auftragsbestätigung.

18.2	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses und einschließlich des Mess-
stellenbetriebs handelt, die SWE Energie GmbH 
von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, 
wenn die SWE Energie GmbH an der Gaslieferung 
aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Um-
stände, deren Beseitigung der SWE Energie 
GmbH nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt 
nicht, wenn die Unterbrechung auf unberechtig-
ten Maßnahmen der SWE Energie GmbH beruht, 
beispielsweise bei unberechtigter Unter- 
brechung der Gasversorgung.

18.3	 Bei in sonstiger Weise verursachten  
Schäden einschließlich Schäden aufgrund der 
Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leis-
tungsqualität, wozu auch ungenaue oder ver-
spätete Abrechnungen zählen, haftet die  
SWE Energie GmbH bei Vorsatz und grober  
Fahrlässigkeit, auch ihrer Erfüllungsgehilfen, 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das  
Gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursach-
ten Sach- und Vermögensschäden haften die 
SWE Energie GmbH und ihre Erfüllungsgehilfen 
nur bei der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach be-
schränkt auf die bei Vertragsschluss vorher-
sehbaren und vertragstypischen Schäden.  
Wesentliche Vertragspflichten sind solche,  
deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf  
die der Kunde vertrauen darf.

18.4	 Die Bestimmungen des Produkthaftungs-
gesetzes bleiben unberührt.

19	 Beendigung des Vertrages 
19.1	 Die Kündigung des Vertrages bedarf der 
Textform. Die SWE Energie GmbH bestätigt dem 
Kunden dessen Kündigung innerhalb einer  
Woche nach Zugang in Textform unter Angabe 
des Vertragsendes. 

19.2	 Im Falle eines Umzuges ist der Kunde zu  
einer außerordentlichen Kündigung dieses Ver-
trages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Wochen zum Ende des Kalender- 
monats, in welchem der Umzug stattfindet oder 
zum Ende des dem Umzug folgenden Kalender-
monats berechtigt.

19.3	 Der Kunde soll in seiner Kündigung angeben: 

•	 Kündigungsgrund
•	 Kundenanschrift
•	 Kundennummer
•	 Vertragskontonummer
•	 Lieferstellenanschrift
•	 Datum des Auszugs oder Datum Lieferanten

wechsel
•	 Rechnungsanschrift
•	 Zählernummer/Marktlokations-ID
•	 Zählerstand – unverzügliche Mitteilung 

nach Auszug 
•	 bei Umzugskündigung Name und Adresse 

des Eigentümers/Vermieters der bisherigen 
Lieferstelle

20	 Beschwerdeverfahren, 
Verbraucherschlichtungsstelle

20.1	 Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit 
seinen Beanstandungen, insbesondere zum Ver-
tragsabschluss  oder zur Qualität von Leistungen 
der SWE Energie GmbH, die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie 
sowie die Messung der Energie betreffen, an  
den Kundenservice der SWE Energie GmbH zu 
wenden.

20.2	 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des  
§ 13 BGB werden seine Beanstandungen (Ver- 
braucherbeschwerden) innerhalb einer Frist von 
vier Wochen ab Zugang der Verbraucher- 
beschwerde bei der SWE Energie GmbH beant-
wortet. Wird der Verbraucherbeschwerde  
nicht abgeholfen, wird die SWE Energie GmbH  
die Gründe in Textform unter Hinweis auf  
das Schlichtungsverfahren nach § 111b EnWG  
darlegen.

20.3	 Im Falle einer Verbraucherbeschwerde 
kann zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
der SWE Energie GmbH und dem Kunden  
über den Anschluss an das Versorgungsnetz,  
die Belieferung mit Energie sowie die  
Messung der Energie die Schlichtungsstelle 
Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Tel. 030 2757240-0, info@schlichtungsstelle-
energie.de,www.schlichtungsstelle-energie.de 
angerufen werden. Der Antrag des Kunden auf 
Einleitung des Schlichtungsverfahrens gemäß  
§ 111b EnWG ist erst zulässig, wenn die SWE 
Energie GmbH der Verbraucherbeschwerde 
nicht nach Ziffer 20.2 abgeholfen hat. Mit Ein- 
reichung der Verbraucherbeschwerde bei der 
Schlichtungsstelle wird die Verjährung ge-
hemmt. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte 
anzurufen oder ein anderes Verfahren nach  
diesem Gesetz zu beantragen, bleibt unberührt. 
Die SWE Energie GmbH ist verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

20.4	Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle 
einer Verbraucherbeschwerde an den Ver- 
braucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas (Bundes- 
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom- 
munikation, Post und Eisenbahnen, Ver- 
braucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn,  
Tel. 030 22480-500, verbraucherservice-
energie@bnetza.de) wenden.

21	 Sonstiges
Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen 
Vertragsbedingungen berücksichtigt die Anfor-
derungen des § 41 Absatz 1 Satz 2 EnWG sowie 
die Informationspflichten gemäß § 312d BGB in 
Verbindung mit Artikel 246a § 1 Einführungs- 
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB).

Informationen zu Wartungsdiensten und -ent-
gelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhält-
lich.

Informationen zu Anbietern von wirksamen 
Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung 
und Energieeinsparung sowie ihren Angeboten 
sind auf einer bei der Bundestelle für Energie- 
effizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieter- 
liste (www.bfee-online.de) zu finden. Weitere 
Informationen sind bei der Deutschen Energie-
agentur (www.dena.de) und dem Bundesver- 
band der Verbraucherzentralen (www.vzbv.de) 
erhältlich.

Die SWE Energie GmbH wird einen möglichen 
Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich  
unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen 
und der vertraglich vereinbarten Fristen durch-
führen.

Personenbezogene Daten werden von der SWE 
Energie GmbH nach Maßgabe der beigefügten 
Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert,  
verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

Änderungen der persönlichen Daten (z. B. Name, 
Adresse oder im Falle der Teilnahme am SEPA-
Basislastschriftverfahren auch Änderungen der 
Bankverbindung) sind der SWE Energie GmbH 
unverzüglich in Textform mitzuteilen oder bei 
Registrierung im SWE Kundenportal gemäß Zif-
fer 4 dort anzupassen. 

Sollten sich die in diesem Vertrag zugrunde- 
liegenden Regelwerke, einschlägige Rechts- 
vorschriften (z. B. EnWG sowie die hierzu  
ergangenen einschlägigen Verordnungen), ein-
schlägige Rechtsprechung und/oder behörd- 
liche Praxis (insbesondere Festlegungen der 
Bundesnetzagentur oder der zuständigen Regu-
lierungsbehörden) nach Vertragsabschluss  
ändern, ist die SWE Energie GmbH berechtigt, 
den Vertrag und diese Vertragsbedingungen zum 
Monatsersten anzupassen soweit die Anpas-
sung dem Kunden zumutbar ist. Die SWE Energie 
GmbH wird dem Kunden eine solche Anpassung 
mindestens vier Wochen vor deren Inkrafttreten 
in Textform mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde 
berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Ein
haltung einer Frist zum Inkrafttreten der Ände-
rungen zu kündigen. Die Kündigung bedarf der 
Textform. Macht der Kunde von dem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als 
genehmigt. Auf sein Kündigungsrecht sowie die 
vorgenannte Folge wird der Kunde in der Mit- 
teilung hingewiesen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt.

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflich-
tungen aus dem Gasliefervertrag ist der Ort der 
Gasabnahme durch den Kunden.

Pauschalpreisverzeichnis 
gültig ab 1. April 2023

Für jede Mahnung einer fälligen  
Rechnung berechnet die SWE  
Energie GmbH:	 2,50 €

Abwendung der Sperrung durch  
Zahlung vor Ort (Vor-Ort-Inkasso): 	 60,00 €

Für die Unterbrechung bzw. den  
Versuch der Unterbrechung nach  
Sperrankündigung und für die Wieder- 
herstellung der Versorgung werden  
dem Kunden in Rechnung gestellt:	 186,00 €

Sicherheitsleistung für Zähler- 
befundprüfung:	 100,00 €

Die Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.



Mit diesen Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten durch die Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe nach DSGVO und die  
Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden Rechte in Kenntnis setzen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetz- 
lichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
•	 Stammdaten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer)
•	 Vertragsdaten (Kundennummer, Zählernummer)
•	 Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
SWE Energie GmbH 
Magdeburger Allee 34; 99086 Erfurt
Telefon: 0361 564-0  
E-Mail: info@stadtwerke-erfurt.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz -Datenschutzbeauftragter- oder per E-Mail: datenschutz@stadtwerke-erfurt.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten- 
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie zur 
Erfüllung weiterer gesetzlicher Vorgaben aus dem EU-Recht oder datenschutzrecht
lichen Gesetzen.

Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrech-
nung des Vertrages erforderlich (z. B. zur Ermittlung des Verbrauchs, die Abrechnung 
von Energieleistungen, den Versand von Rechnungen, ggf. Mahnungen, Abwicklung der 
Zahlung, Kommunikation sowie Beschwerdemanagement). 

Grundlage der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Energieliefervertrages im Rahmen von Sonderkundenverträgen ist die Verarbeitung von 
Wahrscheinlichkeitswerten für das zukünftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitäts-
Scoring). In die Berechnung der Wahrscheinlichkeit fließen unter anderem die Anschrif-
tendaten des Kunden ein. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und 
vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 Bst. b) DSGVO. 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten Inte
ressen (Art. 6 Abs.1 Bst.f DSGVO). Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen  
Daten auch, um 
•	 Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z. B. Energieerzeugung, -beliefe-

rung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen) und 
Service zukommen zu lassen, 

•	 Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durch-
zuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten 
Angeboten und Produkten anbieten zu können,

•	 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten durchführen zu lassen, 

•	 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG,

•	 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten,

•	 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. Gasdiebstahl),
•	 Adressermittlungen durchzuführen (z. B. bei Umzügen),
•	 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um die berechtigten Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Bst. f) DSGVO).
Dies kann insbesondere erforderlich sein:
•	 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs oder
•	 zur Durchführung von Forderungs-/Mahn-/Inkassoverfahren oder
•	 zur Durchführung von zulässigen Sperrungen. 

Bei der Videoaufzeichnung zur Überwachung unserer Gebäude und Anlagen liegen die 
berechtigten Interessen von uns oder von Dritten in
•	 der Möglichkeit der Verhinderung und der Aufklärung von Straftaten sowie 
•	 der Beweissicherung von strafbaren Handlungen, Ansprüchen und Forderungen.

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Messstel-
lenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer 
Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen (Art. 6 Abs. 1 Bst.c DSGVO sowie Art. 6 
Abs. 1 Bst. e DSGVO). Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke benötigen. Das gilt auch für von uns ein-
gesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die 
vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Externe Dienstleister:
Es erhalten nur diejenigen externen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen und mit denen gemäß Art. 28 

DSGVO ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossenen wurde (z. B. Druck-, 
Frankierdienste, IT-Dienstleistungen, Kartendienstleister, Logistik, Dienstleistungen im 
Bereich Messwesen). Weitere Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: 
Versanddienstleister, Inkassodienstleister, Finanz-Steuerbehörden, Polizei, Ermitt-
lungsbehörden (mit vorliegender Rechtsgrundlage), behördliche Meldestellen sofern die 
Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, Versicherungen, Banken, Kreditinstitute 
(Zahlungsabwicklung), Marktpartner, Handelsvertreter, Wirtschaftsprüfer, Reinigungs-
unternehmen, Handwerker. 

Im Rahmen des Vertragsabschlusses kann durch den Verantwortlichen eine Bonitäts-
prüfung bei einer Auskunftei durchgeführt werden. Bei Nichtzahlung der monatlichen 
Beträge werden nach einer erfolglosen Mahnung die personenbezogenen Daten an ein 
Inkassobüro zur weiteren Bearbeitung übergeben. 

Bereitstellung personenbezogener Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitstellen, die für die Annahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder  
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Ver-
trag nicht abschließen. 

Einwilligung zur Datennutzung zu Werbezwecken
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbung zu Produkten und 
Dienstleistungen der Unternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt Gruppe erfolgt nur, sofern 
Sie dieser ausdrücklich und aktiv zustimmen (Art. 6 Abs. 1 Bst. a) DSGVO), z. B. auf dem 
Vertragsformular. Eine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken besteht nicht.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Wider-
ruf von Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO (vor dem 
25.05.2018) uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf berührt nicht die Rechts-
wirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes ergangenen Entscheidungen.  
Bitte richten Sie Ihren Widerruf zur Einwilligung an die SWE Energie GmbH unter o. g.  
Kontaktdaten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für o. g. Zwecke. Ihre Daten werden erst-
mals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, ver-
arbeitet. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den erhobenen 
Zweck nicht mehr erforderlich sind, wenn also das Vertragsverhältnis beendet ist und 
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtfertigungsgründe für die Speicherung 
bestehen. 

Entsprechende befristete Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte
Sie haben gegenüber dem Verantwortlichen das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
können unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder 
Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer Daten verlangen. Weiterhin steht Ihnen das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO) in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu. 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst 
auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen. 

Datenquellen
Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns erhoben, wenn Sie mit uns in Kontakt 
treten, wenn Sie sich per E-Mail, per Telefon, per Brief oder persönlich als Interessent, 
Antragsteller oder Kunde an uns wenden oder wenn Sie bereits im Rahmen bestehender 
Geschäftsbeziehungen unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Außerdem verar-
beiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldner-
verzeichnissen, Grundbücher, Handels-, Vereinsregister), der Presse und dem Internet, 
sofern wir diese zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbe-
zogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns 
oder von Dritten (z. B. Auskunfteien) erhalten. 

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir oder einer unserer externen Dienstleister personenbezogene Daten an 
Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standard-
vertragsklauseln) vorhanden sind.

Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Daten-
schutzinformation von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen recht
zeitig informieren.

Informationen zur Datenverarbeitung nach Artikel 13, 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 


